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:1.0. Verordnung: Wimd:iaftsbesdiränkungen im Bereid:i einiger Gewässer in Wien. 

1.0. 

Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 11. März 197 4 über Wirtschafts
beschränkungen im Bereich einiger Gewässer 

in Wien 

Auf Grund des § 48 Abs. 2 des Wasserrechts
gesetzes 1959, BGBI. Nr. 215, wird verordnet: 

§ 1. An den Ufern und innerhalb der Grenzen 
des Hochwasserabflusses einschließlich des Be
reiches von Regulierungsanlagen der Donau, des 
Donaukanales, der Alten Donau, des Wienflusses, 
des Liesingbaches, des Alsbaches, des Erbsen
baches, des Parkbaches, des Mauerbaches, der 
Dürren Liesing und des Lainzerbaches gelten die 
in den §§ 2 und 3 näher bezeichneten Wirt
schaftsbeschränkungen. 

§ 2. In den im § 1 genannten Gewässer
bereichen ist verboten: 

a} die Ausübung der Viehweide auf den Ufer
böschungen und Dämmen sowie im Be
reich der Uferpflanzungen, 

b) die Ablagerung von Kehricht, Schutt, Un
rat, Mineralölprodukten und· anderen die 
Beschaffenheit der Gewässer beeinträchti
genden Stoffen. 

§ 3. (1} Im Bereiche der im § 1 genannten Ge
wässer - ausgenommen die Alte Donau - darf 
eine Ablagerung von Schnee nicht ohne Bewilli
gung der Wasserrechtsbehörde vorgenommen 
werden, wenn Schnee in einer solchen Menge 
oder von einer solchen Beschaffenheit oder in 
einer solchen Art gelagert wird, daß eine Beein
trächtigung des Hochwasserabflusses oder der 
Gewässergüte zu besorgen ist. 

(2} Im Bereiche der Alten Donau ist jede die 
Beschaffenheit des Gewässers beeinträchtigende 
Ablagerung von Schnee verboten. Dies gilt ins
besondere für Schnee, der von der Räumung 
von Verkehrsflächen herstammt. 

§ 4. Übertretungen der §§ 2 und 3 werden 
nach § 137 des Wasserrechtsgesetzes 1959 be
straft. 

§ 5. Die Verordnung des Landeshauptmannes 
von Wien vom 10. April 1953, LGBI. für Wien 
Nr. 11, betreffend Wirtschaftsbeschränkungen im 
Bereiche der Donau, des Donaukanales, der Alten 
Donau, des Wienflusses und des Liesingbaches, 
tritt außer Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 

Erhiltlich im Drucksortenvedag der Stadthauptkasse~ I, Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, und in der Verbufsstelle der Östeuekhi&ehen Staats~ 
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